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verbundenen verminderten Aufstiegschan-
cen für die Frau, dann daran, dass der
Frau der Zugang zu verschiedenen Be-
rufen aus traditionellen oder institutionel-
len Gründen verwehrt oder erschwert ist
(zum Beispiel Richterämter, Staatsanwäl-
tin usw.).

Abhilfe sollte geschaffen werden
Ein Abbau der bestehenden Diskriminie-
rungen insbesondere für die berufstätige
Frau ist aber nur möglich, wenn die Frau
nicht mehr ein rechtlich unselbständiges
Wesen ist, wie dies nach unserem heute
geltenden Familienrecht der Fall ist. Man
denke etwa daran, dass der Mann als
Haupt der Gemeinschaft gilt, der Frau die
Schlüsselgewalt entziehen kann und be-
stimmt, ob sie einen Beruf ausüben darf
oder nicht, dass er über die Kindererzie-
hung entscheidet und den Wohnort fest-
legt, dass die Frau mit der Heirat ihren
Namen und ihr Bürgerrecht verliert, dass
der Mann bei der Güterverbindung ihr
eingebrachtes Gut verwaltet und nutzt und
keine Auskunftspflicht in Bezug auf seine
Vermögensverhältnisse gegenüber der
Ehefrau hat und dass sie, ausser wenn
sie gesundheitlich gefährdet ist, keinen
eigenen Scheidungsgerichtsstand begrün-
den kann und vieles andere mehr. Wenn
die Frau derart durch den Mann «bevor-
mundet» wird, kann sie sich auch faktisch
nicht als Partnerin des Mannes fühlen.
Es müssten also in erster Linie einmal
das antiquierte Ehe- und Scheidungsrecht
geändert werden, erst darnach könnte
eine neue Bewusstseinsbildung im Volke
vor sich gehen -und dann würden sich
auch die faktischen Verhältnisse entspre-
chend ändern. Die bestehenden Diskrimi-
nierungen der Frau wurzeln vor allem in
unserem geltenden Gesetz über das Ehe-
und Scheidungsrecht. Es ist ein vordring-

liches Anliegen der Frauen, dass die Revi-
sion dieses Gesetzes vorangetrieben wird,
um die Grundlage für ein Partnerschaft-
liches Verhältnis zwischen Mann und Frau
zu schaffen, welches gleiche Rechte aber
auch gleiche Pflichten bringen wird. Die
politischen Parteien, die ja die Revision
des Familienrechts in ihre Legislaturziele
1971—1975 aufgenommen haben, sollten
auf eine beförderliche Arbeit der Eidge-
nössischen Expertenkommission, die diese
Revision auszuarbeiten hat, hinwirken und
damit zur Schaffung einer Basis für den
Abbau der Diskriminierungen der Frau
beitragen.
Dr. iur. Marlies Näf-Hofmann

«Die Schweiz im Jahr der Frau»

An einer Pressekonferenz in Bern orien-
tierte die Arbeitsgemeinschaft «Die
Schweiz im Jahr der Frau» über den
Stand der Vorbereitungen zum Kongress,
der vom 17. bis 19. Januar 1975 in Bern
zur Durchführung gelangt. Diese Gross-
Veranstaltung soll in unserem Land Auftakt
sein zum Internationalen Jahr der Frau,
zu dem das Jahr 1975 von den Vereinten
Nationen bestimmt worden ist, und das
die verschiedenen Nationen veranlassen
soll, sich mit der immer noch zwiespälti-
gen Stellung der Frau in der Familie, im
Beruf und in der Oeffentlichkeit ausein-
anderzusetzen.

Wo drückt der Schuh?
Obwohl der Arbeitsgemeinschaft mit dem
UNESCO-Bericht über die Stellung der
Frau in der Schweiz eine fundierte Unter-
suchung als Arbeitspapier zur Verfügung
stand, entschloss sie sich zur Durchfüh-
rung einer eigenen Umfrage, keineswegs
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als Konkurrenzierung der ersteren, son-
dem als Ergänzung. Man wollte einerseits
konkrete Hinweise für die Gestaltung des
Kongresses erhalten, andrerseits aber
auch durch eine breite Streuung des
Fragebogens eine grosse Zahl von Frauen
auf die Veranstaltung aufmerksam machen
und sie für die Problematik sensibilisie-
ren. Und mit ihren Antworten auf die
Frage «Wo drückt der Schuh?» sollte die
Bevölkerung, Frauen und Männer, bereits
Gelegenheit erhalten, an der Auswahl der
zu behandelnden Themen mitzuwirken.
Die Auswertung der eingegangenen Frage-
bogen brachte zum Teil überraschende
Ergebnisse. So sind beispielsweise 6 von
10 Befragten der Auffassung, in den heu-
tigen Ehen bestehe bereits häufig eine
echte Partnerschaft zwischen Mann und
Frau. In der deutschen Schweiz wird diese
Meinung von 70 Prozent, in der französi-
sehen Schweiz dagegen nur von 40 Pro-
zent der Antwortenden vertreten. Von rund
90 Prozent wird die Familie als wichtigste
Institution für die Kindererziehung be-
zeichnet, im zweiten Rang in der Bedeu-
tungsskala folgt die Schule und an letzter
Stelle stehen, fast gleichbedeutend, die
Kirche und die Massenmedien. Erstaunli-
cherweise wollen ebenfalls 90 Prozent kei-
nen Unterschied in der Erziehung von Söh-
nen und Töchtern mehr machen, nur eine
ganz kleine Minderheit von 10 Prozent wür-
de die Knaben eher zum «Sichbehaupten»
und die Mädchen eher zur Anpassung er-
ziehen. Fast 30 Prozent aller Antworten-
den sind der Auffassung, sowohl die Fa-
milie als auch die Ehen würden in Zu-
kunft etwa so bleiben wie sie heute sind,
wobei diese Meinung von den Männern
häufiger geäussert wird als von den
Frauen, ungefähr die Hälfte der Befrag-
ten erwartet bedeutende Änderungen nur
in ganz beschränkten Kreisen

Fast zwei Drittel glauben, die nicht be-
rufstätige Hausfrau werde von der be-
rufstätigen Frau unterbewertet und fast
die Hälfte ist der Meinung, auch die Ge-
Seilschaft als Ganzes teile diese Unterbe-
wertung. Acht von zehn Frauen und rund
zwei Drittel der Männer stellen fest, dass
die Frau heute im Beruf bei gleicher Eig-
nung wie der Mann nicht die gleichen
Aufstiegschancen habe, und wenn Frauen
und Männer auf gleicher Stufe beruflich
zusammenarbeiten, werde sie höchstens
teilweise als vollwertiger und eigenstän-
diger Partner anerkannt.
Auch über die Pflege nachbarlicher Kon-
takte wollte man Aufschluss erhalten. Die
Antworten zeigen, dass die kontaktfreudi-
gen Befragten im Schnitt mit rund fünf
Familien in der nächsten Wohnumgebung
echte Kontakte unterhalten. Rund 20 Pro-
zent haben die Frage überhaupt nicht
beantwortet, was auf eine geringe Kon-
taktfreudigkeit schliessen lässt. Mehr als
die Hälfte der Befragten hat mit nieman-
dem in der näheren Umgebung gegensei-
tige Hilfeleistungen vereinbart und wieder-
um 20 Prozent haben auch diese Frage
nicht beantwortet.

Die Kongressthemen
Genauso wie die Kongressthemen nicht
von oben diktiert, sondern von unten her
mitbestimmt werden konnten, sollen die
Teilnehmer auch Gelegenheit zur aktiven
Mitarbeit am Kongress selbst erhalten.
Ohne Vorträge geht es zwar nicht. Auf
dem Programm stehen ein kurzes Referat
von Helvi Sipilä, Stellvertretende UNO-
Generalsekretärin und Generalsekretärin
des internationalen Jahres der Frau, und
als tragende Pfeiler drei Grundsatzrefe-
rate: Nationalrätin Dr. Elisabeth Biunschy-
Steiner wird über die Bestrebungen nach
einer besseren Lebensqualität sprechen,
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Dr. Denise Bindschedler, Professorin für
internationales Recht an der Universität
Genf, wird untersuchen, welchen Beitrag
die Anerkennung der gleichen Rechte für
eine harmonischere Ordnung und für den
Frieden zu leisten vermag, und Dr. Jeanne
Mersch, Professorin der Philosophie an
der Universität Genf, wird in einem ab-
schliessenden Referat der Frage «Sind
Mann und Frau Partner?» nachgehen.
Doch zwischen diesen Referaten sind die
Teilnähmer zum Mitwirken eingeladen.
Gruppendiskussionen und Arbeitsgemein-
schatten, aber auch Ausstellungen, Ton-
bildschauen, Film- und Theatervorführun-
gen bieten Gelegenheit zur aktiven Aus-
einandersetzung mit Teilaspekten. Zum
Teil werden sich die Paralielveranstaltun-
gen überschneiden, so dass jeder Kon-
gressteilnehmer sich nach eigenen Wün-
sehen sein Programm zusammenstellen
kann.

Was soll erreicht werden?
Über die Kongressziele führte an der
Pressekonferenz Perle Bugnion-Secretan,
Vizepräsidentin der Arbeitsgemeinschaft,
folgendes aus.
«Der 3. Frauenkongress von 1946 war der
Erlangung der politischen Rechte der
Frau gewidmet. Der Kongress des Jahres
1975 verlangt die Verwirklichung einer
wahren Gleichheit, die im Recht wie im
täglichen Leben verankert ist. Er fordert
sie, weil sie allein eine wirkliche und
fruchtbare Zusammenarbeit von Mann und
Frau, die heute notwendig ist, erlaubt.

Diese Gleichheit ist weder im Recht, noch
im täglichen Leben verwirklicht. Sie wird
es erst sein, wenn die Frau die Freiheit
der Wahl in der Gestaltung ihres Lebens
hat. Gewiss besitzt auch der Mann diese
Freiheit nicht vollständig, aber der Frau

stand sie bisher noch weniger zu, denn
ihre Erziehung richtet sich von Anfang an
nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Was
verlangt wird, ist, dass die Frau die Mög-
lichkeit erhält, zwischen einem der Fa-
milie gewidmeten Leben oder der Aus-
Übung eines Berufes oder der Kombina-
tion von beidem zu wählen, und dies, ohne
sich rechtfertigen zu müssen oder sich
deswegen frustriert zu fühlen. Ferner wird
verlangt, dass die berufstätige Frau
gleiche Arbeits- und Aufstiegschancen hat
wie der Mann, dass die Arbeit der Frau,
die sie der Familie widmet, richtig einge-
schätzt wird.
Diese Forderungen formulieren wir nicht
allein zu Gunsten der Frauen. Sie betref-
fen ebensosehr die Männer, besonders
was den Grundsatz des Gleichgewichts im
Familienleben, im Berufsleben oder im
öffentlichen Leben betrifft. Die Lösungen
werden nur durch die Definition neuer
Werte gefunden werden, wenn dies ge-
meinsam durch Mann und Frau geschieht.
Diese Forderungen stellen wir ebenfalls
in der Gewissheit, dass, wenn sie erfüllt
sind, die Frauen ihren vollen Beitrag an
das Familienleben, an das soziale, kultu-
relie, politische und wirtschaftliche Leben
leisten werden, etwas das sie nicht tun
können, solange sie als untergeordnet
oder minderwertig betrachtet werden.

Schwimmen wir in voller Utopie? Das Ziel
des Kongresses besteht nicht nur darin,
ein Nachdenken und Erforschen dieser
Probleme anzuregen. Der Kongress will
vielmehr auch ein Handeln auslösen. Die-
ses Handeln sollte von den politischen
Behörden, von den Institutionen unseres
Landes, in Zusammenarbeit mit den
Frauenorganisationen, getragen werden.
Ein Organismus sollte ins Leben gerufen
werden, um die Anstrengungen zu stimu-

9



iieren und zu koordinieren, die gemacht
werden müssen, um eine Änderung der
juristischen Situation und der Konzeptio-
nen, die uns noch beherrschen, herbei-
zuführen, und letztlich, um auf den Geist
der Männer und der Frauen einzuwirken.
Der Kongress will eine erste Etappe in
diesem Handeln sein.»

Anmeldung bis Mitte November 1974

Ungefähr Mitte Oktober wird das detail-
lierte Programm vorliegen, aufgrund des-
sen man sich für den ganzen Kongress
oder für einzelne Tage anmelden kann.
Interessentinnen können mittels untenste-
hendem Talon das Programm verlangen.
Bei Drucklegung dieser Ausgabe der^Programmbestellung

Name

Vorname

Strasse Nummer

Ort PLZ

Telefon

Ich möchte das detaillierte Programm zur
endgültigen Anmeldung erhalten.

Datum

Unterschrift

Bitte in frankiertem Umschlag einschicken
an:
Arbeitsgemeinschaft
«Die Schweiz im Jahr der Frau»
Dolderstrasse 38
8032 Zürich

«Staatsbürgerin» ist der definitive An-
meldeschluss auf den 15. November 1974
festgesetzt.
Die Teilnahmegebühren wurden mit Fr.
10.— für einen, Fr. 20.— für zwei, und
Fr. 35.— für drei Tage, absichtlich tief an-
gesetzt, damit niemand aus finanziellen
Gründen vom Mittun ausgeschlossen wird.
Verpflegung und Hotelunterkunft sind in
diesen Preisen nicht eingeschlossen. Der
Berner Verkehrsverein, in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft, wird für Ho-
telunterkunft besorgt sein, preisgünstige
Verpflegungsmöglichkeiten sind im Kur-
saal vorhanden, wo auch sämtliche Haupt-
Veranstaltungen stattfinden werden. Für
die verschiedenen Parallelveranstaltungen
werden in der Nähe des Kursaals geeig-
nete Räume gemietet.
Wir hoffen, dass viele unserer Mitglieder
und Leserinnen am Kongress oder einzel-
nen Veranstaltungen teilnehmen und da-
bei sein können, wenn Postulate formuliert
werden, welche die Voraussetzung für eine
echte Partnerschaft zwischen Mann und
Frau schaffen sollen.

Margrit Baumann

Warum keine Steuergerechtig-
keit für die berufstätige Ehefrau?

Zu vielen Diskussionen gibt seit Jahren
die Tatsache Anlass, dass in den gelten-
den Steuergesetzen das Erwerbseinkom-
men der berufstätigen Ehefrau zum Ein-
kommen des Mannes hinzu gezählt wird,
und dass das Einkommen einer Ehefrau,
wenn es zum Manneseinkommen addiert
wird, nach einem viel höheren Progrès-
sionssatz besteuert wird. Diese Schlech-
terstellung der Ehegatten durch die Auf-
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